
Beamter (A12) oder Angestellter (E 13)
Beitrag von „Britta“ vom 8. November 2009 15:09

Lies nochmal nach - niemand hat geschrieben, dass Quereinsteiger nicht ans Gymnasium
dürfen. Es geht um die Prüfungsberechtigung und daraus resultierend den Unterricht in der Sek
II. Du würdest am Gymnasium wohl kaum Abiturprüfungen abnehmen dürfen und daher auch
nicht in der Oberstufe unterrichten.

Gruß
Britta (die dir aus den bereits genannten Gründen auch zum Ref raten würde - ich hab da viel
gelernt!)
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